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Lizenzbedingungen für die Logonutzung 

0. Gegenstand

Gegenstand dieser Lizenzbedingungen ist die Einräumung von Nutzungsrech-

ten durch die Bauhaus Kooperation Berlin Dessau Weimar gGmbH, c/o Stif-

tung Bauhaus Dessau, Gropiusallee 38, 06846 Dessau-Roßlau an den vom 

Lizenznehmer auf der Seite https://www.bauhaus100.de/de/mitmachen/Logo/  

heruntergeladenen Logos. 

0.1 Die nachstehend aufgeführte Wortbildmarke ist beim Deutschen Patent- 

und Markenamt als Marke unter der Registernummer 30 2015 063 883 zu 

Gunsten des Lizenzgebers als Markeninhaberin seit dem 24.03.2016 eingetra-

gen: 

0.2 Die Marke ist eingetragen für folgende Nizza-Klassen: 41, 9, 11, 14, 16, 18, 

20, 21, 24, 27, 28, 35, 39, 42, 43. 

0.3 Der Lizenzgeber ist mit der Verwendung des durch die Marke geschützten 

Logos durch den Lizenznehmer unter den nachfolgend definierten Verwen-

dungskriterien sowie unter Beachtung der Einhaltung vorgegebener und fest-

gelegter Vorgaben wie in den nachfolgenden Gestaltungsrichtlinien für die Kom-

munikation der Programmpartner zu 100 jahre bauhaus einverstanden. 

0.4 Das Logo steht für die nationale und internationale Kommunikation des Bau-

haus Jubiläums und des Bauhausjahres 2019. Es wird ausschließlich im Sinne 

einer Auszeichnung vom Lizenzgeber erteilt. 

1. Gegenstand und räumlicher Geltungsbereich der Lizenz

1.1 Der Lizenzgeber erteilt dem Lizenznehmer die nicht ausschließliche und 

nicht übertragbare Befugnis zur nichtkommerziellen Verwendung des Logos 

zum ausschließlichen Gebrauch in den Nizza-Klassen 16 (Druckereierzeug-

nisse), 35 (Werbung), 39 (Veranstaltung von Reisen), 41 (Kulturelle Aktivitäten) 

und 43 (Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen), und 

zwar für Bücher, sonstige Drucksachen (wie Kataloge, Briefe, Flyer, Plakate 

https://www.bauhaus100.de/de/mitmachen/Logo/
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und Tagungsunterlagen), in Hinweisen, Artikeln und Ankündigungen von Ver-

anstaltungen (wie Ausstellungen, wissenschaftlichen Kongressen, Seminaren 

und Tagungen, Kulturveranstaltungen, Projekten kultureller Bildung) oder Ver-

öffentlichungen im Internet im Zusammenhang mit dem Bauhaus Jubiläum im 

Rahmen der sich aus den Gestaltungsrichtlinien ergebenden Vorgaben. 

 
1.2 Das Logo darf ausschließlich nur zu Zwecken der Information genutzt wer-

den. Ausgeschlossen ist die Nutzung zu politischen Zwecken oder solchen 

Zwecken, die dem Anspruch des Bauhaus Jubiläums entgegenstehen. Hierzu 

zählen bspw. Zwecke mit verfassungswidrigem Inhalt. Solche Zwecke dürfen 

keinesfalls mit dem Bauhaus Jubiläum 2019 in Verbindung gebracht werden 

oder als mit ihnen in Verbindung stehend interpretierbar sein.  

 
1.3 Eine kommerzielle Nutzung des Logos, bspw. in Internetportalen oder für 

Merchandising-Produkte, ist nicht Gegenstand dieser Vereinbarung. Der Li-

zenzgeber ist nicht verpflichtet, eine kommerzielle Nutzung zu genehmigen. Der 

Wunsch nach kommerzieller Nutzung ist vorher durch den Lizenznehmer anzu-

zeigen und durch den Lizenzgeber zu genehmigen. Es bedarf einer gesonder-

ten schriftlichen Regelung. In diesem Fall wird eine Lizenzgebühr erhoben. 

 
1.4 Es ist dem Lizenznehmer nicht gestattet, Unterlizenzen an Dritte zu erteilen. 

Bei missbräuchlichem Gebrauch des Logos bzw. seiner Elemente behält sich 

der Lizenzgeber rechtliche Schritte vor. 

 

1.5 Abweichend von 1.1 bis 1.4 ist es den Mitgliedern der Sparkassen-Finanz-

gruppe als Hauptförderer gestattet, das Logo entsprechend des mit dem DSGV 

abgeschlossenen Sponsoringvertrages zu nutzen. Dies schließt auch das 

Recht ein, das Logo für eigene Marketingaktivitäten zu verwenden. Die Mitglie-

der der Sparkassen-Finanzgruppe, die auch als Interessenvertretungen arbei-

ten, wie z.B. der Deutsche Sparkassen- und Giroverband, sind auch politisch 

tätig und dürfen das Logo nutzen. 

 

 

2 Art der Benutzung des Logos 

 

2.1 Der Lizenznehmer verpflichtet sich, das Markenzeichen nur in der ausdrück-

lich gestatteten Form zu benutzen. Eine Veränderung des Logos ist grundsätz-

lich nicht gestattet. Eine Ausnahme bildet die Änderung der Größe. 

 

2.2 Welche Variante für welche Nutzung erforderlich und erlaubt ist, wird in       

den nachfolgenden Gestaltungsrichtlinien aufgezeigt. Jede über § 1 hinausge-

hende Nutzung ist gesondert zu beantragen. Der Lizenznehmer sendet an den 

Lizenzgeber unaufgefordert und umgehend nach Erscheinen der unter §1 ge-

nannten Medien drei Belegexemplare auf Kosten des Lizenznehmers. 
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3 Gewährleistung 

 

Der Lizenzgeber gewährleistet den derzeit dokumentierten Registereintra-

gungsstand des Logos. Er übernimmt jedoch keine Gewähr für den Rechtsbe-

stand dieser Registrierung. Der Lizenzgeber übernimmt keine Haftung dafür, 

dass eventuell der Eintragung oder der Benutzung des Logos entgegenste-

hende Rechte Dritter bestehen. Der Lizenzgeber versichert jedoch, dass ihm 

der Eintragung oder Benutzung des Logos entgegenstehende Rechte Dritter 

derzeit nicht bekannt sind. 

 

 

4 Lizenzgebühr 

 

Für die durch diesen Vertrag gestattete Nutzung wird keine Lizenzgebühr er-

hoben. Für jede darüber hinaus gehende Nutzung behält sich der Lizenzgeber 

vor, eine Lizenzgebühr zu erheben. Besonders die nicht autorisierte Nutzung 

kann eine Lizenzgebühr nach sich ziehen. 

 

 

5 Aufrechterhaltung und Verteidigung des Logos 

 

Der Lizenzgeber verpflichtet sich, den Markenschutz für das Logo während 

der Dauer des Vertrages auf eigene Kosten aufrecht zu erhalten und gegen 

etwaige Angriffe Dritter zu verteidigen. 

 

 

6 Rechtsverletzung 

 

6.1 Stellt eine der Parteien fest, dass ein Dritter im Vertragsgebiet eine Kenn-

zeichnung benutzt und/oder als Markenzeichen anmeldet, die mit dem Logo 

verwechslungsfähig ist, so wird sie die andere Partei hiervon unverzüglich un-

terrichten. 

 

6.2 Zu einem Vorgehen gegen die Benutzung eines verwechslungsfähigen Mar-

kenzeichens und/oder einer verwechslungsfähigen Ausstattung ist nur der Li-

zenzgeber berechtigt. 

 

6.3 Sollte der Lizenznehmer wegen der Benutzung des Logos und/oder Aus-

stattung durch einen Dritten auf Unterlassung und/oder Schadenersatz in An-

spruch genommen werden, so ist er verpflichtet, den Lizenzgeber hiervon un-

verzüglich zu unterrichten. Der Lizenzgeber ist verpflichtet, den Lizenznehmer 

nach bestem Können bei der Abwehr der gegen ihn geltend gemachten                    

Ansprüchen zu unterstützen. 
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7 Vertragsdauer und Kündigung 

 

7.1 Der Vertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft und endet mit Ablauf des 

31.12.2019. Er kann von beiden Parteien mit einer Frist von 6 Wochen zum 

Quartalsende gekündigt werden. 

 

7. 2 Beide Parteien sind berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Ein-

haltung einer Frist zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann 

vor, wenn eine der Parteien schuldhaft gegen ihre nach diesem Vertrag oblie-

genden Verpflichtungen verstößt und den Verstoß trotz Abmahnung mit ange-

messener Fristsetzung zur Behebung des Verstoßes nicht innerhalb der ge-

setzten Frist abstellt. Einer vorherigen Abmahnung bedarf es nicht, wenn sie 

zwecklos oder der zur Kündigung berechtigten Vertragspartei nicht zumutbar 

ist. 

 

7.3 Die Kündigung sowie die fristsetzende Erklärung gem. dem vorstehenden 

Absatz bedürfen jeweils der Schriftform. 

 
 

8 Aufbrauchfrist 

 

Mit der Vertragsbeendigung endet jedes Recht des Lizenznehmers auf Benut-

zung des Logos. Für bei Vertragskündigung nachweislich bereits erteilte Auf-

träge und für bei Vertragsbeendigung nachweislich bereits hergestellte und ge-

kennzeichnete Vertragsprodukte gilt eine Aufbrauchfrist von 6 Monaten. 

 

 

9 Schlussbestimmungen 

 

9.1 Als Erfüllungsort aus oder in Verbindung mit diesem Vertrag ist Dessau ver-

einbart. 

 

9.2 Der Vertrag unterliegt deutschem Recht. 

Alle Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirk-

samkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieser Schriftformklau-

sel. 

 

9.3 Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder wer-

den, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. 

Die Parteien sind gehalten, die unwirksame Bestimmung durch eine solche 

wirksame Bestimmung zu ersetzen, mit der das wirtschaftlich gewollte Ergebnis 

am besten erreicht wird. 
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100 Jahre Bauhaus

Im Jahr 2019 wird der Bauhaus Verbund das 100-jährige Grün-
dungsjubiläum des Bauhauses deutschlandweit als Kulturevent 
feiern. Gemeinsam veranstalten die Mitglieder des Verbundes 
ein international ausgerichtetes kulturelles Themenjahr zum 
Bauhaus und zur Moderne, das auch Anlass für die touristische 
Vermarktung Deutschlands als Land der Moderne ist.

Diese Richtlinie beschreibt detailliert, wie die teilnehmenden
Programmpartner, die Partner aus Städten und Tourismus, so-
wie die Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe die indivi-
duelle Kommunikation visuell kennzeichnen können,
sodass im Jahr 2019 das Jubiläum deutschlandweit sichtbar
sein wird.

Für Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe gelten die  
unter Kategorie 3 genannten Gestaltungsrichtlinien.

3 Einleitung



100 Jahre Bauhaus

4 Kategorien zur  
 Verwendung des Logos

Das Jubiläum ist in seinen Programmen und Veranstaltungsorten 
dezentral aufgebaut. Entsprechend modular ist die Kommunikation 
strukturiert. Sie setzt sich zusammen aus dem vom Verbund ent-
wickelten Markenauftritt 100 jahre bauhaus sowie aus den eigen-
ständigen Aufritten der Länder, Städten und Kulturinstitutionen. 

Um die Gemeinsamkeit des Jubiläums klar sichtbar zu zeigen, 
kommt daher dem Logo eine zentrale Rolle zu. 

Die folgenden drei Kategorien werden unterschieden:
Kategorie 1: Verbundpartner, Programmpartner/-veranstalter
Kategorie 2: Projektpartner, Förderer, weiterführende Veranstalter
Kategorie 3: Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe



Kategorie 1:
Verbundpartner
Programmpartner
Programmveranstalter



100 Jahre Bauhaus

Das Logo ist von den Verbundpartnern (Ländern, Städten und 
Kulturinstitutionen) und durch die KSB geförderten Programm-
partnern als Vorgabe (Hoheit liegt bei den Ländern und der 
KSB) so souverän und sichtbar zu verwenden, dass der jewei-
lige Programmpunkt, die Ausstellung oder die Veranstaltung 
dem Jubiläum 100 jahre bauhaus unmittelbar zuzuordnen ist.   

Dafür wurden zwei Gestaltungsprinzipien entwickelt: 
– Platzierung auf allen Medien über die Fläche von 1/3 
–  Platzierung auf allen Medien als freigestelltes Branding über 

eine entsprechende Größe des Logos 

6 Kategorie 1 
 



Prinzip Logo → S. 14 Prinzip Logobalken → S. 19

100 Jahre Bauhaus

7 Kategorie 1  
 Gestaltungsprinzipien  
 
 

Gestaltung der Medien der Länder
Alle Medien der Länder und Institutionen werden in deren Markenauftritt gestaltet und mit dem  
Logo 100 jahre bauhaus oder dem  Logobalken gekennzeichnet. Für beide Prinzipien gelten feste 
Gestaltungsvorgaben.



Prinzip Logo Prinzip Logobalken

100 Jahre Bauhaus

Citylightplakat (CLP)8 Kategorie 1  
 Beispielanwendungen



BAUHAUS 2018 ERLEBEN:
Haus Esters in Krefeld

Prinzip Logo Prinzip Logobalken

100 Jahre Bauhaus

BAUHAUS 2018 ERLEBEN:
Haus Esters in Krefeld

Großflächenplakat9 Kategorie 1  
 Beispielanwendungen
 



Willkommen in NRW bei
schließen

Willkommen in  
NRW bei

schließen

Willkommen 
in NRW!

schließen

Willkommen  
in NRW!

schließen

Willkommen  
in NRW!

100 Jahre Bauhaus

Website-Layer10 Kategorie 1  
 Beispielanwendungen
 



Veranstaltungsplakat11 Kategorie 1  
 Beispielanwendungen



Gestaltungsprinzip  
Logo



1/3 Formatbreite 1/4 Formatbreite

13 Kategorie 1
 Prinzip Logo   
 Logogröße
 

Die Logogröße (ohne Schutzzone!) beträgt in Hochformaten ein Drittel,  
in Querformaten ein Viertel der Formatbreite.



Schutzzone

14 Kategorie 1
 Prinzip Logo    
 Logoplatzierung
 

Das Logo kann in allen vier Ecken platziert werden. Die in der Datei angelegte 
Schutzzone definiert den Abstand zum Rand.



Do

bauhaus100.de

bauhaus100.de

Don’t

15 Kategorie 1
 Prinzip Logo  
 Platzierung der Partnerlogos

Die Partnerlogos werden gebündelt platziert. Das 100-jahre-bauhaus-Logo darf sich  
optisch nicht in die Reihe der Partnerlogos einreihen. Verlangt das Format oder  
das Layout die Platzierung des 100-jahre-bauhaus-Logos in der Logoleiste, so ist es  
mit größtmöglichem Abstand zu platzieren.



Partnerlogos 
haben die gleiche 
Farbe wie das  
100-jahre  
bauhaus-Logo 
oder werden in 
Schwarz bzw. 
Weiß eingesetzt

Die Farbe ist  
frei wählbar

bauhaus100.de
bauhaus100.de

16 Kategorie 1
 Prinzip Logo  
 Logofarbe

Die Farbe des 100-jahre-bauhaus-Logos ist frei wählbar. Die Partnerlogos werden in 
der gleichen Farbe oder in Schwarz oder Weiß eingesetzt.  



17 GeschäftsausstattungGestaltungsprinzip  
Logobalken



1/3 Formatbreite 1/4 Formatbreite

100 Jahre Bauhaus

18 Kategorie 1 
 Prinzip Logobalken   
 Balkenbreite
 

Die Größe des Logobalkens beträgt in Hochformaten ein Drittel, in Querformaten ein  
Viertel der Formatbreite.



Logoplatzierung

Logoplatzierung

100 Jahre Bauhaus

19 Kategorie 1 
 Prinzip Logobalken  
 Logogröße und -platzierung

Das Logo (inklusive der in der Datei angelegten Schutzzone) hat die Breite der jeweiligen 
Spalte. Es steht immer oben im Logobalken.



Platzierung der Partnerlogos in 
einem optisch ausgelichenen  
Größenverhältnis und Abstand 
zum Formatrand

bauhaus100.de bauhaus100.de

100 Jahre Bauhaus

20 Kategorie 1 
 Prinzip Logobalken   
 Platzierung der Partnerlogos

Die Logos der Partner stehen unten im Logobalken. Je nach Medium und Format werden  
die Partnerlogos in einem optisch ausgeglichenen Größenverhältnis zum 100-jahre- 
bauhaus-Logo und in einem optisch passenden Abstand zum Formatrand platziert.



Partnerlogos 
haben die gleiche 
Farbe wie das  
100-jahre  
bauhaus-Logo 
oder werden in 
Schwarz bzw. 
Weiß eingesetzt

Die Farbe ist  
frei wählbar

Die Farbe ist  
frei wählbar

bauhaus100.de

21 Kategorie 1 
 Prinzip Logobalken    
 Farbe

Die Farbe des 100-jahre-bauhaus-Logos ist frei wählbar und gilt entsprechend für die  
Partnerlogos. Wird das Logo als „Schablone“ eingesetzt, sollten die Partnerlogos  
entweder schwarz oder weiß sein. Die Farbe des Logobalkens ist ebenfalls frei wählbar,  
die Lesbarkeit der Logos muss gewährleistet sein. 

bauhaus100.de



Kategorie 2:
Projektpartner
Förderer
Weiterführende Veranstalter



100 Jahre Bauhaus

Das Logo wird von Projektpartnern, Förderern und weiterfüh-
renden Veranstaltern verwendet, die nicht unmittelbar Mitglie-
der des Verbundes sind oder nicht unmittelbar über die KSB 
geförderte Projekte einbringen. Sie erhalten das Logo durch 
Zustimmung der Länder (Hoheit liegt bei den Ländern) in einer 
Größe, die einem normalen Sponsoren-/Partnerlogo entspricht. 
Ihnen ist eine größere Platzierung nicht erlaubt. 

23 Kategorie 2 
 



100 Jahre Bauhaus

24 Kategorie 2
 Beispielanwendung 
 

Veranstaltungsplakat



Kategorie 3:
Unternehmen der  
Sparkassen-Finanzgruppe



100 Jahre Bauhaus

Das Logo wird vom Hauptförderer – der Sparkassen- 
Finanzgruppe – verwendet. 
Das Logo 100 jahre bauhaus wird neben den Logos der  
Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe auf Zeile und  
in entsprechend angepasster Größe platziert.

26 Kategorie 3
 Unternehmen der  
 Sparkassen-Finanzgruppe
 



Je nach Einsatz bzw. gewünschter Gewichtung zwischen Wort- und Bildmarke kann 
zwischen drei Versionen gewählt werden: groß, klein und quer. Für jede Logoversion 
ist eine verbindliche Mindestgröße definiert, die nicht unterschritten werden darf. 

Dateiname:
BH-100-jahre-bauhaus_gross

Dateiname: 
BH-100-jahre-bauhaus_klein

Dateiname: 
BH-100-jahre-bauhaus_quer

Minimalgröße

10 mm

Minimalgröße

15 mm

Minimalgröße

15 mm

27 Kategorie 3  
 Logoversionen



Das Logo steht auf Zeile  
mit den Logos der  
Sparkassen-Finanzgruppe.  
Die Logogrößen passen 
sich optisch an.

28 Kategorie 3  
 Logogröße und -platzierung 
 

Das oder die Logos der Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe und gegebenenfalls  
weitere Partnerlogos werden gebündelt platziert. 

Das Logo 100 jahre bauhaus steht auf Zeile mit den Logos der Sparkassen-Finanzgruppe.  
Die Logogrößen werden optisch angepasst. Bei der Platzierung des Logo 100 jahre bauhaus  
auf Zeile mit anderen Logos, ist stets darauf zu achten, dass das Logo genug Raum hat.  
Um eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten, sollten die angegeben Mindestgrößen eingehalten  
werden (siehe Seite 27).

Als stolzer Hauptförderer 
von „100 jahre bauhaus“ 
gratuliert die Sparkasse 
zum Jubiläum und freut 
sich mit ganz Deutschland 
auf die nächsten hundert 
Jahre. Denn nur gemeinsam 
sind wir allem gewachsen.

#GemeinsamAllemGewachsen

Gemeinsam
Zukunft gestalten.



Die Farbe ist  
frei wählbar

29 Kategorie 3 
 Logofarbe

Die Farbe des 100-jahre-bauhaus-Logo ist frei wählbar und darf dem Corporate 
Design der Sparkassen-Finanzgruppe entsprechend eingefärbt werden.



30 Kategorie 3
 Beispielanwendung 

Als stolzer Hauptförderer 
von „100 jahre bauhaus“ 
gratuliert die Sparkasse 
zum Jubiläum und freut 
sich mit ganz Deutschland 
auf die nächsten hundert 
Jahre. Denn nur gemeinsam 
sind wir allem gewachsen.

#GemeinsamAllemGewachsen

Gemeinsam
Zukunft gestalten.



Logosortierung



100 Jahre Bauhaus

32 Länderkommunikation 
 Logosortierung

Auf allen Medien der Länder und ihrer Touristiker stehen die unten aufgeführten Logos. 
Ihre Reihenfolge ist verbindlich. Die URL „bauhaus100.de“ darf frei platziert werden, die 
gute Lesbarkeit muss gewährleistet sein.

100-jahre-bauhaus-  
Logo und URL

Logo des jeweiligen  
Bundeslandes und  
Logos möglicher 
Projektpartner

bauhaus100.de



100 Jahre Bauhaus

33 Verbundkommunikation  
 Logosortierung

Förderformel

Länderlogos

Institutionen  
und Partner

100-jahre-bauhaus-  
Logo und URL

Vollversion

Auf allen  Medien der Verbundkommunikation stehen die unten aufgeführten Logos. Ihre Reihenfolge 
ist verbindlich. Die URL „bauhaus100.de“ darf frei platziert werden, die Lesbarkeit muss gewährleistet 
sein. Eine Ausnahme bilden Medien, deren Formate die Platzierung aller Logos nicht zulassen  
(z. B. Roll-up oder kleinformatige Anzeigen), hier reicht die Platzierung des Logos 100 jahre bauhaus 
und der URL.

Für 100 jahre bauhaus haben sich die drei sammlungsführenden Bauhaus-Institutionen – das Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung in Berlin, die 
Stiftung Bauhaus Dessau und die Klassik Stiftung Weimar –, der Bund, vertreten durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und 
die Kultur stiftung des Bundes, sowie elf Bundesländer zu einer starken Gemeinschaft zusammengeschlossen – dem Bauhaus Verbund 2019.

Medienpartner

Hauptförderer

bauhaus100.de

Medienpartner

Hauptförderer



v

Bauhaus Kooperation  
Berlin Dessau Weimar gGmbH

Andrea Brandis
Kommunikation 
andrea.brandis@bauhaus100.de

100 jahre bauhaus
Geschäftsstelle Bauhaus Verbund 2019
Steubenstraße 15, 99423 Weimar
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